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Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) zu dem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Er-
laubnis gemäß § 8, 9 WHG zur Einleitung von aufbereitetem Oberflächenwasser 
aus dem Dortmund-Ems-Kanal sowie von aufbereitetem Niederschlags- und 
Prozesswasser in das Grundwasser zum Zwecke der künstlichen Grundwasser-
anreicherung am Standort Dörenthe des Wasserversorgungsverband Tecklen-
burger Land 
 
Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Fuggerstraße 1, 49479 Ibben-
büren hat gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz – WHG) die wasserrechtliche Erlaubnis beantragt, Oberflächen-
wasser, sowie Niederschlags- und Prozesswasser in einer Gesamtmenge von jährlich 
bis zu 3.000.000 m³ aus dem Dortmund-Ems-Kanal zu entnehmen, um es zur Trink-
wasserversorgung im Versorgungsgebiet zu verwenden. 
 
Nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für die be-
antragte Oberflächenwasserentnahme (Anlage 1, Nr. 13.3.2 UVPG) eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Dabei ist durch eine überschlägige Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien zu untersuchen, 
ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann und 
damit eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht.  
 
Nach Prüfung wird festgestellt, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht erforderlich ist, da durch das beantragte Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange zu dem geplanten Vorhaben wurden bei dieser Entscheidung be-
rücksichtigt.  
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. Die 
Entscheidung wird gem. § 5 Abs. 2 UVPG hiermit bekanntgegeben. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
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